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Abweichende Anträge der 
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Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

Verfassung
des Kantons Aargau

Änderung vom 

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau

beschliesst:

I.

Die Verfassung des Kantons 
Aargau vom 25. Juni 19801

(Stand 1. März 2011) wird wie 
folgt geändert:

§ 29 Abs. 1–3 und Abs. 5
Volksschulen, Sonderschulen, Heime 
(Überschrift geändert)

1 Träger des obligatorischen 
Volksschulunterrichts sind die 
Gemeinden oder die Gemein-
deverbände.
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2
Der Kanton unterstützt die 

Gemeinden und die Gemein-
deverbände bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben, insbesonde-
re durch die Entlöhnung der 
Lehrpersonen und Mitglieder 
der Schulleitungen an den 
Volksschulen.

3
Die Gemeinden und Ge-

meindeverbände beteiligen 
sich am Personalaufwand der 
Volksschulen. Das Gesetz legt 
den Rahmen der Beteiligung 
fest.

5 Er beaufsichtigt die Volks-
schulen sowie die Sonder-
schulen und Heime.

§ 34 Abs. 2

2 Aufgehoben.
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II.

Diese Änderung ist nach An-
nahme durch das Volk in der 
Gesetzessammlung zu publi-
zieren. Der Regierungsrat be-
stimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführer


